
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2019/4/8 Ra 2018/03/0124
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.2019

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/10 Auskunftspflicht

Norm

AuskunftspflichtG 1987 §1

AuskunftspflichtG 1987 §2

B-VG Art20 Abs4

Rechtssatz

Der Begri7 "Auskunft" umfasst die P:icht zur Information über die Tätigkeit der Behörde, nicht aber eine Verp:ichtung

zur Begründung behördlichen Handelns oder Unterlassens (vgl. etwa VwGH 27.2.2013, 2009/17/0232, VwSlg. 18.574 A).

Den Behörden wurde im Wege der Auskunftsp:icht nicht eine Verp:ichtung überbunden, ihre Handlungen und

Unterlassungen auch dem anfragenden Bürger gegenüber zu begründen und damit (letztlich) zu rechtfertigen.
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